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Wenn Kritik zum Risiko wird: Offener Brief warnt vor Erosion der Mei-
nungsfreiheit
Die „UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“, Irene Khan, hat vom 26. 
Januar bis 6. Februar Deutschland einen offiziellen Besuch abgestattet. In diesem Rahmen traf sie am 1. Febru-
ar in Köln Andrej Hunko, zuvor Berichterstatter für Meinungsfreiheit der parlamentarischen Versammlung des 
Europarates, und Jan Ristau, Autor des Buches „Meinungsfreiheit in Gefahr“. Am 6. Februar stellte Frau Khan 
ihre „vorläufigen Beobachtungen“ der Öffentlichkeit vor, ein ausführlicher Bericht ist in Arbeit. 
Andrej Hunko und Jan Ristau haben sich nun mit einem Offenen Brief an Frau Khan gewandt.

Sehr geehrte Frau Khan,

wir möchten zurückkommen auf unser Gespräch vom 1. Februar 2026 in Köln, für das wir uns bedanken möch-
ten, sowie auf Ihre vorläufigen Beobachtungen zum Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland, die Sie in Ih-
rer Stellungnahme vom 6. Februar 2026 zusammengefasst haben.

Wie begrüßen sehr, dass Sie einige wichtige Punkte in Bezug auf den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutsch-
land angesprochen haben. Einige Punkte, die wir in dem gemeinsamen Gespräch mit Ihnen und Frau Allison 
Thomas-McPhee angesprochen haben, haben Sie in Ihrer Stellungnahme nicht aufgeführt. Wir hoffen, dass Sie 
diese Punkte in Ihrem vollständigen Bericht über Ihren Besuch in Deutschland, den Sie für Juni 2026 in Aus-
sicht gestellt haben, entsprechend würdigen werden.

Damit diese für die Meinungsfreiheit in Deutschland äußerst wichtigen Themen Beachtung finden, möchten wir 
diese – neben ein paar weiteren Punkten – mit diesem offenen Brief an Sie noch einmal ansprechen:

1. Kritische Stimmen werden inzwischen mit EU-Sanktionen belegt. Dazu gehören deutsche Journalisten 
wie Hüseyin DoÄru. Der Vorwurf lautet “Desinformation” ohne dass dieser Begriff für die Zwecke der 
Sanktionen definiert wurde. Die Maßnahmen sind teilweise drastisch: Einreiseverbote, Ausreiseverbote, 
Sperrung von Bankkonten, Einfrieren von Vermögenswerten und ein umfassendes Verbot jeglicher fi-
nanziellen Unterstützung. Sie teilten uns mit, dass das bei Ihrem Besuch in Deutschland nicht Thema 
sei, da Sie den Stand der Meinungsfreiheit in Bezug auf Deutschland und nicht auf die EU untersuchen 
würden. Jedoch sind es deutsche Behörden, welche die EU-Sanktionen umsetzen (übrigens genauso wie 
die Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digital Services Act – dies haben Sie 
in Ihrer Stellungnahme ja ebenfalls angesprochen). Bitte beachten Sie zudem, dass es in Deutschland 
kein Gesetz gibt, dass “Desinformation” per se verbietet. Des Weiteren hat der deutsche Bundestag in 
diesem Zusammenhang am 15.01.2026 ein Gesetz verabschiedet, welches über EU-Vorgaben hinaus-
geht und Straftatbestände für die Hilfe von von der EU sanktionierten Personen geschaffen hat, welche 
von der EU nicht vorgesehen waren. Insofern werden die EU-Sanktionen nicht nur von der Bundesre-
gierung unterstützt, sondern der deutsche Gesetzgeber verschärft diese noch – zu Lasten der Meinungs-
freiheit in Deutschland. 

2. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Medienfreiheit in Deutschland im Allgemeinem robust 
sei. Die deutsche Bundesregierung ging jedoch in der Vergangenheit wiederholt gegen von der Mei-
nungs- und Pressefreiheit geschützten Journalismus vor. Das Verbot des Magazins Compact wurde 
durch das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben[1]. Die Abmahnung eines regierungskritischen Jour-
nalisten wegen zulässiger Meinungsäußerung durch die Bundesregierung musste durch das Bundesver-
fassungsgericht aufgehoben werden[2]. Die Stelle der Bundesregierung reagierte darauf in einer Stel-
lungnahme und erklärte, dass sie zu einem anderen Ergebnis als das Bundesverfassungsgericht gelangt, 
was die Trennlinie zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen angeht[3]. Des Weite-
ren fördert die Bundesregierung Aktivitäten von Organisationen mit Millionen von Steuergeldern, wel-
che sich zur Aufgabe gemacht haben andere (regierungskritische) Meinungen, die völlig unproblema-
tisch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, zu kontrollieren und zu überwachen[4]. 

3. Machtkritik führte in der jungen Vergangenheit immer häufiger zu Hausdurchsuchungen oder zu Verur-
teilungen – und zwar nicht nur bei Aktivismus im Zusammenhang mit Palästina. Dabei ging es oft um 
Äußerungen, die in Deutschland entweder straflos oder allenfalls der Bagatellkriminalität zuzuordnen 
sind. In der allgemeinen Strafrechtspraxis werden Verfahren wegen Ehrverletzungen bei Privatpersonen 
in der Regel eingestellt oder es erfolgt der Verweis auf den Privatklageweg. Bei (möglichen) Ehrverlet-
zungen von Politikern drohen jedoch schon bei Begriffen wie “Schwachkopf”[5], “dümmste Außenmi-
nisterin der Welt” oder “Kriegstreiberin” Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahme digitaler Endgerä-
te[6]. Eine zu hinterfragende Rolle spielen dabei übrigens auch die von Ihnen genannten Trusted Flag-
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ger, die anscheinend viel zu viele Äußerungen als strafwürdig einordnen. So hat das Bundeskriminalamt 
über 65 Prozent der Fälle, welche ihm von den Trusted Flaggern der Meldestelle REspect! als strafwür-
dig gemeldet wurden, als nicht strafrechtlich relevant eingestuft. Die Trusted Flagger spielen also eine 
zu analysierende Rolle in der von Ihnen kritisierten Kriminalisierung von Äußerungen. 

4. Ein weiteres Problem ist in diesem Zusammenhang, dass Strafvorschriften, welche in den offenen Mei-
nungsaustausch eingreifen, in den letzten Jahren zugenommen haben. Tatbestände oder Qualifikations-
tatbestände des Strafgesetzbuches wurden neu geschaffen beziehungsweise erweitert oder ergänzt: § 126 
(Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten), § 126a (Gefährdendes Verbreiten 
personenbezogener Daten), § 130 (Volksverhetzung), § 140 (Belohnung und Billigung von Straftaten), § 
185 (Beleidigung), § 188 (Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachre-
de und Verleumdung), § 192a (Verhetzende Beleidigung) oder § 241 (Bedrohung). Dabei stellt sich die 
Frage nach einer Politisierung des Strafrechts. So wurde zum Beispiel § 126a StGB von Strafrechtspro-
fessoren als “Einfallstor für politisches Strafrecht” und als “Einfallstor für eine staatliche Bewertung 
und Sanktionierung gesellschaftlicher Meinungskämpfe” bezeichnet[7]. Diese Strafvorschriften werden 
in der Rechtswissenschaft deshalb zum Teil stark kritisiert. Teilweise wird sogar die Verfassungsmäßig-
keit in Frage gestellt[8]. Begründet wird dies zum Beispiel damit, dass Vorfeldaktivitäten erfasst wür-
den, die viel zu weit von einer konkreten Rechtsgutsverletzung entfernt seien oder diese Aktivitäten das 
erforderliche Strafwürdigkeitsminimum nicht erreichten[9]. Bisweilen sei der Bogen verhältnismäßigen 
Strafens deutlich überspannt worden[10]. Verfassungsrechtler[11] kritisieren das Bemühen, die Grenzen 
der Strafbarkeit zu Lasten der Meinungsfreiheit zu verschieben. Insofern kann eine unangemessene Aus-
weitung des Strafrechts gegen das Ultima Ratio-Prinzip verstoßen und damit auch in Bezug auf die Mei-
nungsfreiheit höchst problematisch sein. 

5. Bei der ganzen Diskussion über die Kriminalisierung von politischen Äußerungen und Machtkritik müs-
sen Sie bedenken, dass in Deutschland die Strafbehörden nicht unabhängig sind und eine Strafverfol-
gung nach politischem gusto möglich ist. Diskussionen über die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft 
in Deutschland gab es schon lange. Die Diskussion wurde vor einigen Jahren neu entfacht, weil der Eu-
ropäische Gerichtshof in einem Urteil vom 27. Mai 2019 feststellte, dass deutsche Staatsanwaltschaften 
der Gefahr ausgesetzt sind von der Exekutive beeinflusst zu werden und ein unabhängiges Handeln 
nicht gewährt ist. Es dürfte auf der Hand liegen, dass nur eine unabhängige Staatsanwaltschaft den Vor-
wurf politischer Verfolgung kritischer Stimmen, wie zahlreiche Einzelfälle nahelegen, ausräumen kann. 

6. Jeder, der sich kritisch gegenüber Staat und Regierung äußert, muss in Deutschland zudem damit rech-
nen, ins Visier des deutschen Inlandgemeindienstes, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, zu geraten. 
Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2021 dürfen vom Verfassungsschutz nicht nur Personenzusammen-
schlüsse, sondern auch Einzelpersonen, überwacht werden. Seitdem steigt die Zahl der im Informations-
system der deutschen Verfassungsschutzbehörden genannten Personen schlagartig an. In den Jahren 
2020 bis 2025 wurden 1.850.000 Personen neu abgespeichert (in den Jahren 2015 bis 2020 waren es le-
diglich 420.000 Personen). Der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sah 
es sogar als Aufgabe des Verfassungsschutzes an, dass der Staat auch „gegen verbale und mentale 
Grenzverschiebungen“ vorgehen müsse, da dies direkt auf das Denken und Reden der Bürger abziele. 
Die teilweise rechtswidrigen Bestrebungen des Verfassungsschutzes wurden bestätigt durch einen Mit-
arbeiter des Verfassungsschutzes, der als Whistleblower[12] berichtete, dass jeder ins Visier des Verfas-
sungsschutzes geraten kann, „der lediglich die Grünen nicht mag und ein nach offizieller Lesart staats-
delegitimierendes Plakat aufhängt, ein entsprechendes Schild bei einer Demo hochhält oder einen ent-
sprechenden Post in sozialen Medien absetzt. Das reicht schon aus.“ Dabei müsse man sich bewusst ma-
chen, wie ein Nachrichtendienst arbeitet: “Wenn man etwa eine Organisationsstruktur aufklären will, 
guckt man sich natürlich auch an, mit wem die Zielpersonen verkehrt. Und dann überprüfen wir auch 
diese Leute. Wir durchleuchten das Umfeld, den Arbeitgeber, die Geliebte, die Kumpels, die zum Gril-
len kommen, also eigentlich alles, was wir finden können. Wir versuchen, ein Gesamtbild zu bekom-
men. Das machen wir nach handwerklichen Regeln, und diese Regeln sind für alle gleich, egal ob 
Linksextremist oder Staatsdelegitimierer. Wir machen alles, was das Handwerk hergibt und fahren alles 
auf, was wir bei echten Extremisten auch auffahren.“[13] 

7. Sie zitieren eine Studie, nach der fast 85 Prozent der deutschen Akademiker seit Oktober 2023 eine zu-
nehmende Bedrohung der akademischen Freiheit empfinden. In diesem Zusammenhang möchten wir 
auf ein Buch[14] zweier Wissenschaftlerinnen hinweisen, in dem thematisiert wird, dass an deutschen 
Universitäten “störende” Professoren entlassen oder von hohen Ämtern degradiert wurden, und dass der 
Druck, Forschung nur noch entlang bestimmter politischer Ideologien zu betreiben, zunimmt. Dies be-
trifft auch Fälle vor Oktober 2023. 
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8. Die empfundene schwindende Freiheit betriff im Übrigen nicht nur das akademische Deutschland und 
ist auch nicht auf bestimmte Themen begrenzt. In der letzten Allensbach-Umfage haben nur 46 Prozent 
der Deutschen geantwortet, man könne seine politische Meinung frei äußern[15]. Nach einer INSA-Um-
frage glauben 84 Prozent der Befragten, dass es Personen gibt, die ihre Meinung nicht äußern, weil sie 
Angst vor Konsequenzen haben[16]. Das sind alles für eine Demokratie katastrophale Werte. 

9. Im Übrigen scheinen Sie den Digital Services Act positiv zu bewerten. Gleichzeitig erklären Sie, dass in 
einer demokratischen Gesellschaft Toleranz gegenüber unterschiedlichen Ansichten und Kritik, insbe-
sondere gegenüber Personen des öffentlichen Lebens, respektiert werden müsse, auch gegenüber Äuße-
rungen, die „rechtmäßig, aber abscheulich“ (“lawful but awful”) sind. Jedoch soll der Digital Services 
Act gerade solche rechtmäßigen Äußerungen bekämpfen[17]. Insofern wäre es ein Widerspruch, wenn 
Sie rechtmäßige Äußerungen, die subjektiv “awful” sind, als in einer demokratischen Gesellschaft zu to-
lerieren bezeichnen, während Sie gleichzeitig den Digital Services Act loben. Und dass es der Bundes-
netzagentur ausdrücklich nicht nur um die Verfolgung rechtswidriger Inhalte geht, geht aus dem Leitfa-
den der Bundesnetzagentur zur Zertifizierung als Trusted Flagger hervor. Nach diesem Leitfaden sollen 
zum Beispiel auch “Negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs” meldungswürdige Inhalte darstel-
len können. Falls Sie den Digital Services Act, der weit über das in Deutschland zuvor geltende Netz-
werkdurchsetzungsgesetz hinausgeht, loben, wäre im Übrigen interessant, zu erfahren, wie Sie die Be-
denken Ihres Vorgängers als Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kaye, zum Netzwerk-
durchsetzungsgesetz[18], im Lichte des Digital Services Act bewerten. 

10.Sie schienen in unserem Gespräch die staatliche Förderung von NGOs und anderen Organisationen un-
problematisch zu finden, auch wenn dadurch (teilweise erheblich) Einfluss auf die Meinungsbildung des 
Volkes genommen wird. Das deutsche Bundesverfassungsgericht sagt gleichzeitig: “In einem demokra-
tischen Staatswesen muss sich die Willensbildung des Volkes frei, offen und unreglementiert vollzie-
hen. (…) Willensbildung des Volkes und staatliche Willensbildung sind auf vielfältige Weise miteinan-
der verschränkt. In einer Demokratie muss sich diese Willensbildung aber vom Volk zu den Staatsorga-
nen, nicht umgekehrt von den Staatsorganen zum Volk hin, vollziehen.” Des Weiteren muss der Prozess 
der Meinungs- und Willensbildung des Volkes grundsätzlich “staatsfrei” bleiben[19]. Deutsche Staats-
rechtsprofessoren kritisieren, dass diese Voraussetzungen in der EU und in Deutschland nicht erfüllt 
sind. Die Förderpraxis sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene sei mit geltendem Recht 
kaum zu vereinbaren[20]. Der australische Forscher Andrew Lowenthal spricht von einem großen, gut 
organisierten, finanziell ausgestatteten und vernetzten System, das weit über einzelne Organisationen 
hinausgeht. Es sei ein Projekt, das in industriellem Maßstab beeinflusst, wie Menschen die Welt wahr-
nehmen und politisch handeln.[21] Einer der renommiertesten deutschen Staatsrechtler, Prof. Dr. Chris-
toph Degenhart, emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht der Univer-
sität Leipzig und ehemaliger Richter am sächsischen Verfassungsgerichtshof, drückt es so aus: “Projekte 
zivilgesellschaftlichen Engagements sollen verlässlich [von der Bundesregierung] unterstützt, also fi-
nanziert werden, unter anderem gegen Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antifeminismus oder Antiisla-
mismus. Es sind vor allem NGOs, die in den Genuss der Demokratieförderung in Gestalt dauerhafter 
Alimentierung kommen sollen. Wer wäre schon gegen Demokratie oder gegen Vielfalt und deren För-
derung? So begrüßenswert das Anliegen erscheinen mag: Nicht nur sind staatlich alimentierte Nichtre-
gierungsorganisationen ein Widerspruch in sich. Staatliche Finanzierung bedeutet Staatsnähe, schafft 
Abhängigkeiten und staatliches Einflusspotential. (…). Auch staatliche Förderung kann grundrechtliche 
Freiheit gefährden und zur schleichenden Aushöhlung der Meinungsfreiheit beitragen.”[22] 

Wenn Sie in Ihren abschließenden Bemerkungen sagen, dass die Regierung nun den aktuellen Bedrohungen 
und Herausforderungen für die Meinungsfreiheit auf eine Weise begegnen müsse, die den Menschenrechten 
und einem pluralistischen, inklusiven Diskurs Vorrang einräumt, dann unterschätzen Sie unserer Meinung nach, 
dass die Gefahren für die Meinungsfreiheit in Deutschland in erheblichem Maße auch von der Exekutive ausge-
hen. Das kommt in Ihrer Stellungnahme leider viel zu kurz und ist thematisch eingeengt. Regierungskritische 
Stimmen werden von der Bundesregierung nicht nur bekämpft, wenn es um das Thema Israel und Palästina 
geht, sondern auch bei allen anderen der Regierung unliebsamen Themen. Das Grundrecht auf Meinungsfrei-
heit ist aber gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen und findet darin unverän-
dert ihre Bedeutung[23]. Dass dieses Schutzbedürfnis in Gefahr ist, haben wir versucht, Ihnen exemplarisch an 
den oben genannten Punkten zu schildern. Unseres Erachtens sind dies alles Punkte, die in Ihrem Abschlussbe-
richt Berücksichtigung finden müssen, um ein vollständiges Bild des Zustandes der Meinungsfreiheit in 
Deutschland zu zeichnen. Wenn Sie dazu weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Hochachtungsvoll
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Andrej Hunko, ehemaliger Berichterstatter für Meinungsfreiheit im Europarat

Jan Ristau, Rechtsanwalt und Autor des Buches „Meinungsfreiheit in Gefahr! Wie der Staat die Demokratie 
aushöhlt“
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